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§ 12
Kürzung des Tage- und Übernachtungsgeldes 

und der Vergütung nach § 11 Abs. 1

(1) Erhält der Dienstreisende seines Amtes wegen unent
geltlich Verpflegung, so wird

1. das Tagegeld (§ 9) für das Frühstück um zwanzig vom 
Hundert, für das Mittagessen und Abendessen um je 
fünfunddreißig vom Hundert des vollen Satzes,

2. die Vergütung nach § 11 Abs. 1 für das Frühstück um 
fünfzehn vom Hundert, für das Mittag- und Abendessen

' um je fünfundzwanzig vom Hundert 
gekürzt, es sei denn, daß es sich um Einzelmahlzeiten bei 
Empfängen oder anderen gesellschaftlichen Veranstaltungen 
handelt. Das Tagegeld und die Vergütung nach § 11 Abs. 1 
werden nach Satz 1 gekürzt, wenn von dritter Seite Verpfle
gung bereitgestellt wird und das Entgelt für sie in den er
stattbaren Fahr- oder Nebenkosten enthalten ist. Von einem 
Teiltagegeld (§ 9 Abs. 3) sind dem Dienstreisenden minde
stens zehn vom Hundert zu belassen.

(2) Erhält der Dienstreisende seines Amtes wegen unent-, 
geltlich Unterkunft oder werden die Auslagen für das Be
nutzen von Schlafwagen oder Schiffskabinen erstattet, wird 
Übernachtungsgeld (§ 10) nicht gewährt, die Vergütung nach 
§ 11 Abs. 1 wird um fünfundzwanzig vom Hundert gekürzt. 
Das gleiche gilt, wenn von dritter Seite Unterkunft bereit
gestellt wird und das Entgelt für sie in den erstattbaren Ne
benkosten enthalten ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch dann anzuwenden, wenn 
der Dienstreisende seines Amtes wegen unentgeltlich bereit
gestellte Verpflegung oder Unterkunft ohne triftigen Grund 
nicht in Anspruch nimmt.

(4) Die oberste Dienstbehörde kann in besonderen Fällen 
mit Zustimmung des Ministers im Amt des Ministerpräsiden
ten niedrigere Kürzungssätze zulassen.

§13 д

Erstattung der Nebenkosten
Zur Erledigung des Dienstgeschäftes notwendige Auslagen, 

die nicht nach den §§ 5 bis 12 zu erstatten sind, werden bei 
Nachweis als Nebenkosten erstattet.

§14
Erstattung der Auslagen bei Dienstreisen 

bis zu sechs Stunden Dauer und bei Dienstgängen
Bei Dienstreisen bis zu sechs Stunden Dauer und bei Dienst

gängen stehen dem Dienstreisenden Fahrkostenerstattung 
(§ 5), Wegstrecken-Mitnahmeentschädigung (§ 6) und Neben
kostenerstattung (§ 14) zu. Daneben werden die nachgewiese
nen notwendigen Auslagen für Verpflegung und Unterkunft 
unter Berücksichtigung der häuslichen Ersparnis erstattet.

§ 15
Bemessung der Reisekostenvergütung in besonderen Fällen

(1) Bei Dienstreisen aus Anlaß der Einstellung, Versetzung, 
Abordnung oder Aufhebung einer Abordnung wird das Tage
geld für die Zeit bis zur Ankunft am neuen Dienstort ge
währt; im übrigen gilt § 7. Das Tagegeld wird für die Zeit 
bis zum Ablauf des Ankunftstages gewährt, wenn der Dienst
reisende vom nächsten Tage an Trennungsreise- oder Tren
nungstagegeld erhält; daneben wird Übernachtungsgeld ge
währt. Bei Dienstreisen aus Anlaß der Versetzung, Abordnung 
der Aufhebung der Abordnung wird das Tagegeld vom Be
ginn des Abfahrtstages an gewährt, wenn für den vorher
gehenden Tag Trennungsreise- oder Trennungstagegeld ge
währt wird.

(2) Bei einer Dienstreise aus Anlaß der Einstellung wird 
dem Dienstreisenden höchstens die Reisekostenvergütung ge
währt, die ihm bei einer Dienstreise vom Wohnort zum 
Dienstort zustünde.

(3) Bei einer Dienstreise nach dem Wohnort wird für die 
Dauer des Aufenthaltes an diesem Ort kein Tage- und Über
nachtungsgeld gewährt; notwendige Auslagen werden wie bei 
einem Dienstgang (§ 14) erstattet.

(4) Übernachtet der Dienstreisende in seiner außerhalb des 
Geschäftsortes gelegenen Wohnung, so wird kein Übernach
tungsgeld gewährt, die Vergütung nach § 11 Abs. 1 wird um 
ein Viertel gekürzt. Die notwendigen Auslagen für die Fahr
ten zwischen dem Geschäftsort und dem Wohnort (§§ 5, 6) 
werden bis zur Höhe des Übernachtungsgeldes oder eines 
Viertels der Vergütung nach § 11 Abs. 1 erstattet. Für volle 
Kalendertage des Aufenthaltes am Wohnort wird kein Tage
geld und keine Vergütung nach § 11 Abs. 1 gewährt.

(5) Der Minister im Amt des Ministerpräsidenten regelt 
durch gesonderte Rechtsvorschriften unter Beachtung der 
Grundsätze dieser Verordnung, welche Reisekostenvergütung 
gewährt wird, wenn

1/ eine Dienstreise aus triftigen Gründen unterbrochen wird,
2. eine Dienstreise mit einer Urlaubsreise oder einer an

deren privaten Reise verbunden wird oder
3. nach dieser Verordnung mehrere Arten der Auslagen

erstattung für den gleichen Zweck in Betracht kommen.

§ 16
Aufwandsvergütung

(1) Dienstreisende, denen erfahrungsgemäß geringere Auf
wendungen für Verpflegung oder Unterkunft als allgemein 
entstehen (z. B. bei Dienstreisen innerhalb eines Amts- oder 
Dienstbezirkes, bei bestimmten Dienstzweigen oder Dienst
geschäften oder künftigen Dienstreisen nach demselben Ort 
oder in demselben Bezirk), erhalten nach näherer Bestim
mung der obersten Dienstbehörde oder der von ihr ermäch
tigten unmittelbar nachgeordneten Behörde an Stelle der 
Reisekostenvergütung im Sinne des § 4 Nr. 3 bis 5 und 7 ent
sprechend den notwendigen Mehrauslagen eine Aufwands
vergütung. Die Aufwandsvergütung kann auch nach Stunden
sätzen gewährt werden.

(2) Der Minister im Amt des Ministerpräsidenten kann die 
Höhe der Aufwandsvergütung in besonderen Rechtsvorschrif
ten bestimmen oder Richtlinien für deren Gewährung erlas
sen, wenn dies im Interesse einer einheitlichen Abfindung 
liegt.

§17
Pauschalvergütung

Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr ermächtigte un
mittelbar nachgeordnete Behörde kann bei regelmäßigen oder 
gleichartigen Dienstreisen oder Dienstgängen anstelle der 
Reisekostenvergütung im Sinne des § 4 Nr. 1 bis 8 oder Teilen 
davon eine Pauschalvergütung gewähren, die nach dem Durch
schnitt der in einem bestimmten Zeitraum sonst anfallenden 
Einzelvergütungen zu bemessen ist.

§ 18
Erstattung der Auslagen für Reisekostenvorbereitungen

Wird eine Dienstreise oder ein Dienstgang aus Gründen, die 
der Dienstreisende nicht zu vertreten hat, nicht ausgeführt, 
so werden die durch die Vorbereitung entstandenen notwen
digen, nach dieser Verordnung erstattbaren Auslagen, er
stattet.

A b s c h n i t t  III
Trennungsgeld und Erstattung von Auslagen 

bei Reisen aus besonderem Anlaß

§ 19
Trennungsgeld

Beschäftigte in Behörden und Einrichtungen, die an einen 
Ort außerhalb des Dienst- und Wohnortes ohne Zusage der


